
 

HTBLA Andorf 
Hannes-Schrattenecker-Straße 1, 4770 Andorf, Tel. 0 7766/41100 

 

E N T S C H U L D I G U N G 
 
Meine Tochter/Mein Sohn __________________________________ war am ________________ 
 
von der Schule abwesend. Zahl der versäumten Stunden/Tage: ___________________________ 
 
Begründung: ___________________________________________________________________ 
 
_______________________             __________________________________________ 
Ort und Datum                 Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
Hinweise: 
Die Schüler sind gemäß Schulunterrichtsgesetz zum regelmäßigen Unterrichtsbesuch verpflichtet. 
Bei Verhinderung ist mit der Schule unverzüglich Kontakt aufzunehmen. 
Zulässige Absenzgründe lt. SchUG § 45(2) sind: 

 Krankheit des Schülers. 

 Mit der Gefahr der Übertragung verbundene Krankheit von Hausangehörigen des Schülers. 

 Krankheit der Eltern oder anderer Angehöriger, wenn sie vorübergehend der Hilfe des  
Schülers unbedingt bedürfen. 

 Außergewöhnliche Ereignisse im Leben des Schülers oder in der Familie des Schülers. 

 Ungangbarkeit des Schulweges oder schlechte Witterung, wenn die Gesundheit des 
Schülers dadurch gefährdet ist. 

 Dauer des Beschäftigungsverbotes im Sinne der Bestimmungen über den Mutterschutz. 
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